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RESOLUTION 59/242
Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/485/Add.3, Ziffer 6) 239.

59/242. Verhütung und Bekämpfung korrupter Prakti-
ken und der Übertragung von Vermögenswerten
unerlaubten Ursprungs sowie Rückgabe dieser
Vermögenswerte an die Ursprungsländer

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre Resolutionen 54/205 vom 22. De-

zember 1999, 56/186 vom 21. Dezember 2001 und 57/244
vom 20. Dezember 2002 sowie unter Hinweis auf ihre Reso-
lution 58/205 vom 23. Dezember 2003 über die Verhütung
und Bekämpfung korrupter Praktiken und der Übertragung
von Vermögenswerten unerlaubten Ursprungs sowie die
Rückgabe dieser Vermögenswerte an die Ursprungsländer,

sowie unter Hinweis auf den Konsens von Monterrey der
Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung240,
in dem unterstrichen wurde, dass dem Kampf gegen Korrup-
tion auf allen Ebenen Priorität zukommt, und auf den Durch-
führungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
("Durchführungsplan von Johannesburg")241,

betonend, dass es stabiler demokratischer Institutionen be-
darf, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen, und
dass es geboten ist, die Effizienz, Transparenz und Rechen-
schaftspflicht der innerstaatlichen Verwaltung und der öffent-
lichen Ausgaben sowie die Rechtsstaatlichkeit zu verbessern,
die volle Achtung vor den Menschenrechten, einschließlich
des Rechts auf Entwicklung, zu gewährleisten und Korruption
zu beseitigen und solide wirtschaftliche und gesellschaftliche
Institutionen aufzubauen,

in der Erkenntnis, dass dem Kampf gegen Korruption auf
allen Ebenen Priorität zukommt und dass Korruption ein
schwerwiegendes Hemmnis für die effektive Mobilisierung
und Allokation von Ressourcen darstellt und diese den Akti-
vitäten entzieht, die für die Armutsbekämpfung, den Kampf
gegen Hunger und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwick-
lung unabdingbar sind, 

Kenntnis nehmend von der besonderen Besorgnis der Ent-
wicklungs- und der Transformationsländer betreffend die
Rückgabe aus Korruption stammender Vermögenswerte un-
erlaubten Ursprungs an die Ursprungsländer in Übereinstim-
mung mit den Grundsätzen des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen gegen Korruption242, insbesondere des Kapitels
V, angesichts der Bedeutung, die solche Vermögenswerte für
die nachhaltige Entwicklung dieser Länder haben können,

in Anerkennung der Besorgnis über die Übertragung von
Vermögenswerten unerlaubten Ursprungs und/oder über
Transaktionen damit und betonend, dass dieser Besorgnis in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen in Kapitel V des
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption
Rechnung getragen werden muss,

in der Erkenntnis, dass der unerlaubte Erwerb von Vermö-
gen für demokratische Einrichtungen, Volkswirtschaften und
die Rechtsstaatlichkeit besonders schädlich sein kann,

davon überzeugt, dass ein stabiles und transparentes Um-
feld für nationale und internationale kommerzielle Transak-
tionen in allen Ländern unabdingbar ist, um Investitionen, Fi-
nanzmittel, Technologien, Fachkenntnisse und andere wichti-
ge Ressourcen zu mobilisieren, und sich dessen bewusst, dass
wirksame Anstrengungen auf allen Ebenen zur Bekämpfung
und Vermeidung der Korruption in allen ihren Erscheinungs-
formen und in allen Ländern für die Verbesserung des natio-
nalen und internationalen Wirtschaftsumfelds unverzichtbar
sind,

besorgt über die Verbindungen zwischen Korruption in al-
len ihren Erscheinungsformen, einschließlich der Bestechung,
der Geldwäsche und der Übertragung von Vermögenswerten
unerlaubten Ursprungs, und anderen Formen der Kriminalität,
insbesondere der organisierten Kriminalität und der Wirt-
schaftskriminalität,

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Besorgnis über den Ernst
der Probleme und Gefahren, die die Korruption für die Stabi-
lität und Sicherheit der Gesellschaften verursacht, indem sie
die demokratischen Einrichtungen und Werte, die ethischen
Werte und die Gerechtigkeit untergräbt und die nachhaltige
Entwicklung und die Rechtsstaatlichkeit gefährdet, insbeson-
dere wenn unzureichende Antwortmaßnahmen auf nationaler
und internationaler Ebene zu Straflosigkeit führen,

die Initiativen begrüßend, die das Commonwealth-Sekre-
tariat und die Gruppe der Acht im Hinblick auf die Bekämp-
fung der Korruption und die Erhöhung der Transparenz ergrif-
fen haben, einschließlich der Initiative der Gruppe der Acht,
diejenigen Länder, die sich zu einer Partnerschaft für mehr
Transparenz, gute Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit
verpflichtet haben, durch bilaterale technische Hilfe zu unter-
stützen, sowie die Anstrengungen derjenigen Mitgliedstaaten
begrüßend, die mit der Gruppe der Acht "Pakte zur Förderung
der Transparenz und Bekämpfung der Korruption" eingegan-
gen sind,

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von der Veranstal-
tung der Konferenz auf hoher politischer Ebene zur Unter-
zeichnung des Übereinkommens der Vereinten Nationen ge-
gen Korruption vom 9. bis 11. Dezember 2003 in Mérida (Me-
xiko),

unter Hinweis auf ihre Resolution 58/4 vom 31. Oktober
2003, mit der sie das Übereinkommen der Vereinten Nationen
gegen Korruption verabschiedete und alle Staaten und zustän-
digen regionalen Wirtschaftsorganisationen nachdrücklich
aufforderte, es zu unterzeichnen und zu ratifizieren,

239 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
240 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
241 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 2, Anla-
ge.
242 Resolution 58/4, Anlage.
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1. verurteilt Korruption in allen ihren Erscheinungsfor-
men, einschließlich der Bestechung, der Geldwäsche und der
Übertragung von Vermögenswerten unerlaubten Ursprungs;

2. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs243;

3. begrüßt die Verabschiedung des Übereinkommens
der Vereinten Nationen gegen Korruption242;

4. bittet alle Mitgliedstaaten und die zuständigen Orga-
nisationen der regionalen Wirtschaftsintegration erneut, das
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption so
bald wie möglich zu unterzeichnen, zu ratifizieren und in vol-
lem Umfang durchzuführen, um sein rasches Inkrafttreten si-
cherzustellen;

5. begrüßt die Anstrengungen derjenigen Mitgliedstaa-
ten, die Gesetze erlassen und andere positive Maßnahmen zur
Bekämpfung der Korruption in allen ihren Erscheinungsfor-
men ergriffen haben, so auch unter anderem in Übereinstim-
mung mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen ge-
gen Korruption, und ermutigt in diesem Zusammenhang die-
jenigen Mitgliedstaaten, die solche Gesetze noch nicht erlas-
sen haben, dies zu tun;

6. legt allen Regierungen nahe, Korruption in allen ih-
ren Erscheinungsformen, einschließlich der Bestechung, der
Geldwäsche und des Transfers unerlaubt erworbener Vermö-
genswerte, zu verhüten, zu bekämpfen und zu bestrafen und
auf die unverzügliche Rückgabe dieser Vermögenswerte auf
dem Weg der Wiedererlangung von Vermögenswerten in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Übereinkommens
der Vereinen Nationen gegen Korruption, insbesondere des
Kapitels V, hinzuarbeiten;

7. befürwortet weiter die subregionale und regionale
Zusammenarbeit, soweit angebracht, bei den Bemühungen
zur Verhütung und Bekämpfung korrupter Praktiken und der
Übertragung von Vermögenswerten unerlaubten Ursprungs
sowie zur Wiedererlangung von Vermögenswerten in Über-
einstimmung mit den Grundsätzen des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen Korruption, insbesondere des Ka-
pitels V;

8. fordert eine verstärkte internationale Zusammenar-
beit, unter anderem über das System der Vereinten Nationen,
zur Unterstützung der Anstrengungen, die auf nationaler, sub-
regionaler und regionaler Ebene unternommen werden, um
korrupte Praktiken und die Übertragung von Vermögenswer-
ten unerlaubten Ursprungs zu verhüten und zu bekämpfen, so-
wie bei der Wiedererlangung von Vermögenswerten in Über-
einstimmung mit den Grundsätzen des Übereinkommens der
Vereinten Nationen gegen Korruption, insbesondere des Ka-
pitels V;

9. legt den Mitgliedstaaten nahe, das Büro der Verein-
ten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung mit
ausreichenden finanziellen und personellen Mitteln auszustat-
ten, und legt ferner dem Büro nahe, der auf Antrag gewährten

technischen Zusammenarbeit hohen Vorrang einzuräumen,
um unter anderem die Unterzeichnung und Ratifikation, die
Annahme und die Billigung des Übereinkommens der Verein-
ten Nationen gegen Korruption beziehungsweise den Beitritt
dazu sowie seine Durchführung zu fördern und zu erleichtern,
einschließlich der raschen Fertigstellung des Rechtsleitfadens
für die Ratifikation und Durchführung des Übereinkommens
in Zusammenarbeit mit dem Interregionalen Forschungsinsti-
tut der Vereinten Nationen für Kriminalität und Rechtspflege;

10. ersucht die internationale Gemeinschaft erneut, un-
ter anderem technische Hilfe zu gewähren, um die Anstren-
gungen zu unterstützen, die die Staaten unternehmen, um ihre
personellen und institutionellen Kapazitäten zur Verhütung
und Bekämpfung korrupter Praktiken und der Übertragung
von Vermögenswerten unerlaubten Ursprungs sowie zur Wie-
dererlangung von Vermögenswerten in Übereinstimmung mit
den Grundsätzen des Übereinkommens der Vereinen Natio-
nen gegen Korruption, insbesondere des Kapitels V, zu stär-
ken und Strategien zur durchgängigen Berücksichtigung und
Förderung der Transparenz und der Integrität sowohl im öf-
fentlichen als auch im privaten Sektor zu entwickeln;

11. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in
Übereinstimmung mit dem Übereinkommen der Vereinten
Nationen gegen Korruption die Grundsätze einer ordnungsge-
mäßen Verwaltung öffentlicher Angelegenheiten und öffent-
licher Vermögensgegenstände, der Gerechtigkeit, der Verant-
wortung und der Gleichheit vor dem Gesetz einzuhalten und
der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, Integrität zu schützen
und eine Kultur der Transparenz, der Rechenschaftspflicht
und der Ablehnung von Korruption zu pflegen;

12. fordert den Privatsektor auf internationaler und na-
tionaler Ebene, einschließlich kleiner und großer Unterneh-
men sowie transnationaler Unternehmen, auf, sich im Kampf
gegen Korruption auch weiterhin uneingeschränkt zu enga-
gieren, begrüßt die Vereinbarung, die Korruptionsbekämp-
fung als zehnten Grundsatz in den Globalen Pakt aufzuneh-
men, und betont, dass alle maßgeblichen Interessenträger, ge-
gebenenfalls auch diejenigen innerhalb des Systems der Ver-
einten Nationen, die unternehmerische Verantwortung und
Rechenschaftspflicht weiter fördern müssen;

13. legt allen Mitgliedstaaten nahe, soweit noch nicht
geschehen, von den Finanzinstitutionen zu verlangen, dass sie
umfassende Programme zur Wahrung der gebotenen Sorgfalt
und Wachsamkeit in Übereinstimmung mit den Grundsätzen
des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korrup-
tion und anderen anwendbaren Übereinkünften durchführen,
die die Transparenz fördern und die Anlage unerlaubt erwor-
bener Gelder verhindern könnten;

14. legt den Mitgliedstaaten, den zuständigen internatio-
nalen Organisationen und dem Büro der Vereinten Nationen
für Drogen- und Verbrechensbekämpfung außerdem nahe,
dem 9. Dezember, den die Generalversammlung in ihrer Re-
solution 58/4 zum Internationalen Tag gegen die Korruption
erklärte, einen hohen Stellenwert einzuräumen;

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer sechzigsten Tagung einen Bericht über die243 A/59/203 und Add.1.
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Durchführung dieser Resolution und über die Auswirkungen
der Korruption in allen ihren Erscheinungsformen, nament-
lich über den Umfang der Übertragung von Vermögenswerten
unerlaubten Ursprungs sowie die Auswirkungen von Korrup-
tion und entsprechenden Mittelabflüssen auf das Wirtschafts-
wachstum und die nachhaltige Entwicklung, vorzulegen.

RESOLUTION 59/243

Verabschiedet auf der 75. Plenarsitzung am 22. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/485/Add.5, Ziffer 6)244.

59/243. Integration der Übergangsvolkswirtschaften in
die Weltwirtschaft

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 47/187 vom 22. De-
zember 1992, 48/181 vom 21. Dezember 1993, 49/106 vom
19. Dezember 1994, 51/175 vom 6. Dezember 1996, 53/179
vom 15. Dezember 1998, 55/191 vom 20. Dezember 2000 und
57/247 vom 20. Dezember 2002,

sowie in Bekräftigung der Notwendigkeit der vollen Inte-
gration der Transformationsländer in die Weltwirtschaft,

es begrüßend, dass diese Länder Fortschritte in Richtung
auf marktorientierte Reformen und auf die Herbeiführung ma-
kroökonomischer und finanzieller Stabilität sowie von Wirt-
schaftswachstum erzielt haben, unter anderem durch eine so-
lide makroökonomische Politik, durch gute Regierungsfüh-
rung und Rechtsstaatlichkeit, und feststellend, dass diese po-
sitiven Trends fortgeführt werden müssen,

feststellend, dass diese Fortschritte in manchen Über-
gangsvolkswirtschaften langsamer vonstatten gegangen sind,
was zu einem insgesamt niedrigeren Entwicklungsstand und
zu einem niedrigeren Pro-Kopf-Einkommen geführt hat,

betonend, wie wichtig kontinuierliche internationale Hilfe
für die Transformationsländer ist, um ihre Anstrengungen in
Richtung auf marktorientierte Reformen, Aufbau von Institu-
tionen, Infrastrukturentwicklung und Herbeiführung makro-
ökonomischer und finanzieller Stabilität sowie von Wirt-
schaftswachstum zu unterstützen und sicherzustellen, dass sie
voll in die Weltwirtschaft integriert sind,

insbesondere anerkennend, dass diese Länder verstärkt
befähigt werden müssen, die Vorteile der Globalisierung, na-
mentlich auf dem Gebiet der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, wirksam zu nutzen und ihren Herausforde-
rungen angemessener zu begegnen,

sowie anerkennend, dass im Einklang mit multilateralen
Handelsübereinkommen auch weiterhin Bedingungen ge-
währleistet werden müssen, die dem Marktzugang für Aus-
fuhren aus Transformationsländern förderlich sind,

in Anbetracht der wichtigen Rolle, die ausländischen Di-
rektinvestitionen in diesen Ländern zukommen sollte, und in
Betonung der Notwendigkeit, sowohl in diesen Ländern als

auch auf internationaler Ebene ein förderliches Umfeld zu
schaffen, damit diese Länder mehr ausländische Direktinve-
stitionen anziehen,

die Rolle anerkennend, die der Privatsektor bei der sozio-
ökonomischen Entwicklung dieser Länder und bei ihrer Inte-
gration in die Weltwirtschaft übernehmen kann, und beto-
nend, wie wichtig die Förderung eines Umfelds ist, das Privat-
investitionen und unternehmerische Initiativen begünstigt,

Kenntnis nehmend von dem Wunsch der Transformations-
länder nach einem weiteren Ausbau der regionalen und inter-
regionalen Zusammenarbeit,

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs245,

1. begrüßt die Maßnahmen, die die Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen ergriffen haben, um die Re-
solutionen der Generalversammlung über die Integration der
Übergangsvolkswirtschaften in die Weltwirtschaft durchzu-
führen;

2. fordert die Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, einschließlich der Regionalkommissionen, auf
und bittet die Bretton-Woods-Institutionen, in Zusammenar-
beit mit den zuständigen nicht den Vereinten Nationen ange-
hörenden multilateralen und regionalen Institutionen auch
weiterhin Analysearbeiten durchzuführen und den Regierun-
gen der Transformationsländer grundsatzpolitische Beratung
und gezielte und umfangreiche technische Hilfe zu gewähren,
die darauf gerichtet sind, die sozialen, rechtlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen für die Vollendung der marktori-
entierten Reformen zu stärken und die nationalen Entwick-
lungsprioritäten zu unterstützen, um so die positiven Trends
aufrechtzuerhalten und etwaige rückläufige wirtschaftliche
und soziale Entwicklungen in diesen Ländern aufzuhalten;

3. hebt in diesem Zusammenhang hervor, wie wichtig
die weitere Integration der Transformationsländer in die
Weltwirtschaft ist, unter anderem unter Berücksichtigung der
einschlägigen Bestimmungen des Konsenses von Monterrey
der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung246, der Erklärung von Johannesburg über nachhaltige
Entwicklung247 und des Durchführungsplans des Weltgipfels
für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Jo-
hannesburg")248;

4. betont, dass es geboten ist, die internationale Hilfe
für Transformationsländer auf diejenigen Länder zu konzen-
trieren, die sich bei der sozioökonomischen Entwicklung, der
Durchführung marktorientierter Reformen und der Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, ein-

244 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.

245 A/59/301.
246 Bericht der Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, Monterrey (Mexiko), 18.-22. März 2002, Kap. I, Resolution 1, An-
lage.
247 Bericht des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung, Johannesburg
(Südafrika), 26. August - 4. September 2002, Kap. I, Resolution 1, Anla-
ge.
248 Ebd., Resolution 2, Anlage.




